Schleswig-Holstein }. Schleswig-Holstein
Der echte Norden %.: Landesamt fir Umwelt

Amtliche Bekanntmachung
nach § 10 Absatz 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und
§ 5 des Gesetzes uiber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)-
Stadt Pinneberg

Bekanntmachung des Landesamtes fiur Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Abteilung
Technischer Umweltschutz, Dezernat 22 ,Abfallwirtschaft®, Hamburger Chaussee 25,
24220 Flintbek vom 19.08.2025 - Aktenzeichen G60/2025/006.

Gebriuder Fabian GmbH, Schnackenburgallee 192 in 22525 Hamburg, hat mit Datum vom
29. April 2025, zuletzt erganzt am 14. Juli 2025, beim Landesamt fur Umwelt des Landes
Schleswig-Holstein (LfU), Abteilung Technischer Umweltschutz, Dezernat 22 ,Abfallwirt-
schaft”, eine Genehmigung nach § 4 Absatz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021
| S. 123), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025
| Nr. 189), beantragt.

Beabsichtigt ist die Errichtung und der Betrieb folgender Anlagen:

® Lagern von Schrotten, Lagerkapazitat 2500 t,
® Lagern gefahrlicher Abfalle, Lagerkaperkapazitat 45 t,
® Behandeln nichtgefahrlicher Abfalle, hier Schrotte, Behandlungskapazitat 50 t/d,

® Behandeln gefahrlicher Abfalle, hier Elektroaltgerate, nur Kleingerate, Behandlungska-
pazitat 9,5 t/d.

Das Vorhaben soll auf folgendem Grundstulck realisiert werden:
25421 Pinneberg, Haderslebener Stralde 1 B, Gemarkung Pinneberg, Flur 16, Flurstick
92/144.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im 1. Juni 2026 geplant.

Die beabsichtigte MalRnahme bedarf einer Genehmigung nach § 4 Absatz 1 BImSchG in
Verbindung mit Nrn. 8.12.3.1 G, 8.12.1.2V, 8.11.2.4 V und 8.11.2.2 V des Anhangs 1 der
4. BImSchV des Anhangs 1 der Vierten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Verordnung uber genehmigungsbedurftige Anlagen — 4. BImSchV)
vom 31. Mai 2017 (BGBI. | S. 1440), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung
vom12. November 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 355).

Uber die Zulassigkeit des Vorhabens ist gemaR § 2 Absatz 1 Nummer 1b) der 4. BImSchV
in einem férmlichen Genehmigungsverfahren mit Offentlichkeitsbeteiligung zu entschei-
den.
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Zustandig fur die Durchfliihrung des Genehmigungsverfahrens ist das oben angegebene
Landesamt fur Umwelt (LfU).

Gemal § 10 Absatz 3 BImSchG in Verbindung mit § 8 Absatz 1 und § 9 der Neunten Ver-
ordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber das
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai
1992 (BGBI. I S. 1001), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juli 2024

(BGBI. 2024 | Nr. 225), wird das beantragte Vorhaben hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Fir das Vorhaben wurden folgende entscheidungserhebliche Berichte (Gutachten) und fol-
gende Empfehlungen vorgelegt:

- Angaben zu Emissionen und Immissionen,

- Angaben zur Emissionsminderung — Schallgutachten, Staubgutachten und erganzen-
de Stellung,

- Angaben zum Arbeitsschutz,

- Angaben zu Abfallen, Abwasser und Niederschlagsentwasserung sowie zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen,

- Bauvorlagen,
- Angaben zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz,

— Angaben zur Umweltvertraglichkeit — Umweltvertraglichkeitsprafung (UVP-Bericht).
Auslegung der Antragsunterlagen:

Antrag und Antragsunterlagen, aus denen sich die Angaben zur Art, zum Umfang und zu
moglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens ergeben, kdnnen in der Zeit vom

23. September 2025 bis 22. Oktober 2025 auf der Internetseite bimschg.bob-sh.de (Su-
che Uber den Anlagenstandort) eingesehen werden.

Auf Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine leicht zu erreichende Zugangsmadglichkeit
zur Verfligung gestellt.

Einwendungen gegen das Vorhaben:

Wahrend der Auslegungsfrist und bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist,
also vom 23. Oktober 2025 bis zum 5. November 2025, konnen Einwendungen gegen
das Vorhaben schriftlich oder per Fax beim Landesamt fir Umwelt, Abteilung Technischer
Umweltschutz, Dezernat 22 , Abfallwirtschaft’, Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek,
erhoben werden. Die Einwendung muss mit Namen, Anschrift, Unterschrift sowie dem Ak-
tenzeichen G60/2025/006 versehen und bis zum letzten Tag der Einwendungsfrist bei der
Behorde eingegangen sein.


https://bimschg.bob-sh.de/
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Ebenfalls kdnnen Einwendungen auf elektronischem Wege an die E-Mail-Adresse
Poststelle.Flintbek@LfU.LandSH.de gesendet werden. Die Einwendung muss mit Namen,
Anschrift sowie dem Aktenzeichen G60/2025/006 versehen und bis zum letzten Tag der
Einwendungsfrist bei den Auslegungsstellen eingegangen sein.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Erhebung von schriftlichen, elektronischen und
per Fax erhobenen Einwendungen keine Eingangsbestatigung versandt wird, mit Ausnah-
me der elektronischen Einwendungen, die an die E-Mail-Adresse
Poststelle.Flintbek@LfU.LandSH.de gesendet werden.

Die Einwendungen sind der Antragstellerin und den beteiligten Behorden, deren Aufgaben-
bereiche berthrt werden, durch die Genehmigungsbehdérde bekannt zu geben.

Auf Verlangen der Einwenderin oder des Einwenders werden deren bzw. dessen Name
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht, wenn diese Angaben zur ord-
nungsgemafen Durchfihrung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind bis zur Entscheidung tber die Genehmigung alle Ein-
wendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.
Dies gilt nicht fiir ein sich anschlieRendes Widerspruchs- und Gerichtsverfahren.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet
oder in Form vervielfaltigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichformige Ein-
gaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite eine Unterzeichnerin oder ein
Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreterin oder Vertreter der Gbrigen
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls konnen diese Einwen-
dungen unberucksichtigt bleiben. Vertreterin oder Vertreter kann nur eine naturliche Per-
son sein.

Erorterungstermin — Entscheidung:

Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann das Landesamt fur Umwelt die form- und fristge-
recht gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstellerin und denjeni-
gen, die Einwendungen erhoben haben, in einem o6ffentlichen Termin erortern. Wenn ein
Erérterungstermin durchgefihrt wird, ist dafir Montag, der 12. Januar 2025, ab 10.00
Uhr im Seminarraum des Landesamt fiir Umwelt, Hamburger Chaussee 25 in 24220
Flintbek vorgesehen. Sollte die Erérterung an diesem Tag nicht abgeschlossen sein, wird
sie an dem folgenden Arbeitstag ab 10.00 Uhr am selben Ort fortgesetzt. Wenn keine Ein-
wendungen erhoben wurden, findet der Erorterungstermin nicht statt.

Der Zweck des Erorterungstermins besteht darin, die rechtzeitig erhobenen Einwendun-
gen zu eroértern, soweit dies flr die Prifung der Genehmigungsvoraussetzungen von Be-
deutung sein kann, und den Einwenderinnen und Einwendern Gelegenheit zur Erlauterung
ihrer Einwendung zu geben. Die formgerecht erhobenen Einwendungen werden auch bei


mailto:Poststelle.Flintbek@LfU.LandSH.de?subject=E-Mail-Adresse-Flintbek
mailto:Poststelle.Flintbek@LfU.LandSH.de?subject=E-Mail-Adresse-Flintbek
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Ausbleiben der Antragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, er-
Ortert.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Erdrterungstermin auf Grund einer Ermessensent-
scheidung des Landesamtes fur Umwelt durchgefuhrt wird, sofern Einwendungen erhoben
wurden. Die Entscheidung, ob der Erorterungstermin stattfindet, wird im Amtsblatt flr das
Land Schleswig-Holstein unter amtsblatt.schleswig-holstein.de sowie auf bimschg.bob-
sh.de (Suche uber den Anlagenstandort) 6ffentlich bekannt gemacht.

Die Entscheidung Uber den Genehmigungsantrag wird den Personen, die Einwendungen
erhoben haben, zugestellt. Diese Zustellung kann durch 6ffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden.

MafRgebliche Vorschriften fiir die Beteiligung der Offentlichkeit sind § 10 BImSchG und die
Vorschriften der 9. BImSchV.

Ergebnis der Vorpriifung nach § 5 UVPG:

Vor der Entscheidung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist nach
§§ 5, 7 Vorpriufung bei Neugenehmigung des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeits-
prufung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S.
540), zuletzt geandert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 323) in Verbindung mit Nr. 8.7.1.1 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG in einer allgemei-
nen Vorprifung des Einzelfalles festzustellen, ob fir das Vorhaben eine Umweltvertrag-
lichkeitsprifung durchzuflhren ist.

Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten wegen folgender
Merkmale des Vorhabens: Die einschlagigen Immissionsrichtwerte der TA-Larm werden si-
cher eingehalten und deutlich unterschritten. Grenzwerte und Parameter betreffend Stau-
be nach TA-Luft werden sicher eingehalten und unterschritten. Durch das geplante Vorha-
ben sind keine unzumutbaren Immissionen durch Luftschadstoffe oder durch Larm zu er-
warten, da dies mittels Gutachten dargelegt wurde.

Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten wegen folgender
Merkmale des Standortes: Das Vorhaben befindet sich innerhalb eines (ausgewiesenen)
Industriegebietes Ost 2 auf einem bestehenden, entwassertem und vollstandig versiegel-
ten Betriebsgrundstiick. An diesem Standort werden seit vielen Jahren abfallwirtschaftliche
Tatigkeiten betrieben. Es werden keine zusatzlichen, natirlichen Ressourcen in Anspruch
genommen. Das Vorhaben wird in einer vorhandenen und genehmigten Halle sowie auf
befestigten Freiflachen betrieben. Neue Betriebsflachen kommen nicht hinzu. Das Be-
triebsgelande befindet sich geman B-Plan Nr. 24 im ,Industriegebiet Ost 2“ und ist dort
bauplanungsrechtlich zulassig. Das ,FFH- Gebiet Pinnau“ befindet sich in einer Entfernung
von 655 m zum Betriebsgelande. Eintrage von Schadstoffen in das FlieRgewasser und an-


https://bimschg.bob-sh.de/
https://bimschg.bob-sh.de/
https://amtsblatt.schleswig-holstein.de/
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grenzende Bereiche konnen sicher ausgeschlossen werden. Folgende Naturschutzgebiete
existieren im weiteren Umfeld der Anlage:

¢ Haselauer Moor: Entfernung 6,27 km,
e Buttermoor: Entfernung 6,92 km,

e Holmmoor: Entfernung 9,27 km.

Auswirkungen auf diese Naturschutzgebiete sind wegen der grof3en Entfernung zur Anla-
ge ausgeschlossen. In der Umgebung der Anlage sind keine Nationalparke oder Naturmo-
numente sowie Biospharenreservate vorhanden. Stddstlich in ca. 150 m Entfernung befin-
det sich ein Landschaftsschutzgebiet. Durch das im Industriegebiet beantragte Vorhaben
wird das Landschaftsbild nicht verandert und es sind keine Auswirkungen des Anlagenbe-
triebes auf das Schutzgebiet zu besorgen. Naturdenkmaler oder geschuitzte Landschafts-
bestandteile sind im Umfeld der Anlage nicht vorhanden. In ca. 500 m Entfernung befindet
sich das ,Biotopverbundsystem Pinnau®. Beeintrachtigungen durch den beantragten Anla-
genbetrieb kdnnen sicher ausgeschlossen werden. Im naheren und weiteren Umfeld der
Anlage sind keine Wasserschutzgebiete bzw. die weiteren, gelisteten Schutzgebiete vor-
handen. Dem Anlagenbetreiber sind keine Gebiete mit festgelegten Umweltqualitatsnor-
men in der Anlagenumgebung bekannt. Ein Verlust oder die Entwertung wertvoller Le-
bensraume ist nicht zu erwarten. Ebenso ergeben sich keine Anhaltspunkte daflr, dass mit
Beeintrachtigungen von wertvollen Kulturgutern oder relevanten Schutzgebieten zu rech-
nen ist.

Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten wegen folgender
durch den Vorhabentrager getroffener Vorkehrungen: Der Anlagenbetrieb erfolgt nach dem
Stand der Technik. Die eingesetzten Aggregate werden regelmaldig gewartet, um so einen
erhdhten Verschleil oder Verbrauch zu minimieren. Es erfolgt eine Anpassung der Lager-
und Behandlungskapazitaten, die in einem Industriegebiet unproblematisch sind. Durch
Gutachten nach TA-Larm (10.04.2025) und TA-Luft (26.09.2024 und Erganzung
23.04.2025) wird nachgewiesen, dass der Anlagenbetrieb zu keinen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen fuhrt. Die einschlagigen Immissionsrichtwerte der TA-Larm werden sicher
eingehalten und deutlich unterschritten. Die Grenzwerte und Parameter betreffend Staube
nach TA-Luft werden sicher eingehalten und unterschritten. Beschwerden zum aktuellen
Betrieb oder zu den betrieblichen Vorgangerbetrieben wurden in den letzten Jahren nicht
bekannt. Durch die maschinelle und manuelle Sortierung und Behandlung von Metallen
sind keine Risiken von Storfallen, Unfallen oder Katastrophen, insbesondere dem Klima-
wandel, zu erwarten.

Nach Einschatzung des Landesamtes fur Umwelt wurde aufgrund der vorgenommenen
Uberschlagigen Prifung der nach Anlage 2 des UVPG eingereichten Unterlagen des Vor-
habentragers unter Berucksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeflhrten Kriterien
festgestellt, dass eine Umweltvertraglichkeitsprafung nicht erforderlich ist, da das Vorha-



6

ben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25
UVPG zu bericksichtigen waren.

Diese Feststellung ist nach § 5 Absatz 3 UVPG nicht selbstandig anfechtbar.



	Auslegung der Antragsunterlagen:
	Einwendungen gegen das Vorhaben:
	Erörterungstermin – Entscheidung:
	Ergebnis der Vorprüfung nach § 5 UVPG:

